
86 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates IX.GP. 

Bericht 
des Finanz- und Budgetausschusses 

über die Regierungsvorlage (79 der Beilagen): 
Bürgschaftsabkommen (2. Industriekredit
Projekt) zwischen der Republik österreich 
und der Internationalen Bank für Wiederauf
bau und Wirtschaftsförderung vom 25. Sep-

tember 1959. 

Die Kreditoperation, welche dem obgenann
ten 'Bürgschaftsabkommen zugrunde liegt, stellt 
eine Fortsetzung der Aktion dar, deren Ziel es 
ist, Anleihen der Internationalen Bank für Wie
deraufbau und Wirtschaftsförderung (Weltbank) 
an die Osterreichische Investitionskredit-Aktien
gesellschaft zum Zweck der Finanzierung wichti
ger österreichischer Industrieprojekte bereit
zustellen. 

Die erste Zusammenfassung von Industrie
kredit-Projekt·en, für welche die Weltbank eine 
von der Republik Oster reich garantierte Anleihe 
gewährte, beschäftigte den Nationalrat in seiner 
Sitzung vom 29. April 1958, nachd~m der Finanz
und Budgetausschuß diese seinerzeitige Vorjage 
am 16. April 1958 behandelt hatte (siehe 434 und 
438 der Beilagen zu den stenographischen Proto
kollen des Nationalrates VIII. GP.). Das damals 
vom Nationalrat genehmigte Garantieabkommen 
wurde unter BGBL Nr. 124/1958 kundgemacht. 

In gleicher Weise wie bei dem eben besproche
nen Abkommen handelt es sich bei dem vorlie
genden Bürgschaftsabkommen . um eine Anleihe 
der Weltbank, für welche die Bundeshaftung auf 
Grund des Auslandsanleihengesetzes (derzeit 
geltende Fassung: BGBL Nr. 239/1958 und 
Nr. 66/1959) bereits durch Ministerratsbeschluß 
ausgesprochen worden ist. Außerdem bedarf 
aber das Abkommen der Genehmigung des Na
tionalrates, da es in mancher Hinsicht (Gleich
stellung der Weltbank mit allfälligen künftigen 
Auslandsgläubigern, Gewährung von Abgaben
freiheit) gesetzesändernd ist. 

Was die Anleihebedingungen betrifft, ist her
vorzuheben, daß der Anleihevertrag der Oster-
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reichischen Investitionskredit-Aktiengesellschaft 
einen Kr e d i t rah m e n von 9,000.000 nord
amerikanischer Dollars eröffnet. Die Form des 
Kreditrahmens bietet den Vorteil, daß das Dar
lehen nur in dem Ausmaß in Anspruch genom
men werden muß, als Mittel zur Finanzierung in 
Angriff genommener Industrieprojekte benötigt 
werden. Ein Zwang Zur vollen Inanspruchnahme 
des Kreditrahmens besteht nicht. Der Zinssatz 
wird jeweils bei Inanspruchnahme eines Teilkre
dites festgesetzt, so daß Chancen der Ausnützung 
einer Zinsverbilligung nicht verlorengehen. Die 
Laufzeit der Anleihe beträgt 15 Jahre. Wegen 
ihrer besonderen Konstruktion ist kein Tilgungs
plan festgesetZt. 

. Die Anleiheerlöse sollen für die in der nächsten 
Zeit an die Osterreichische Investitionskredit
Aktiengesellschaft herangetragenen Projekte für 
Ausbau oder Neuerrichtung, Rationalisierung 
und Modernisierung österreichischer Industrie
unternehmungen Verwendung finden. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat sich mit 
dem vorliegenden Abkommen in der Sitzung 
vom 18. November 1959 befaßt. Zum Gegen
stand sprachen außer dem Berichterstatter die Ab
geordneten Dr. Mi g s c h, Dr. Hof e n e der 
und Dr. R eis e t bau e r sowie der Bundes
minister für Finanzen Dr. Kam i t z. 

Der Ausschuß beschloß, dem Hause die Geneh
migung des Abkommens zu empfehlen. 

Es wird somit der A n t rag gestellt, der 
Nationalrat wone beschließen: 

Dem von der Bundesregierung vorgelegten 
Bürgschaftsabkommen (2. Industriekredit-Pro
jekt) zwischen der Republik Osterreich und der 
Internationalen Bank für Wiederaufbau und 
Wirtschaftsförderung vom 25. September 1959 
(79 der Beilagen) wird die verfassungsmäßige 
Genehmigung erteilt. . 

Wien, am 18. November 1959 

Aigner 
Obmann 
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